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trag des Stiftungsvermögens, befriedigt werden önnen
vom 23 December 1887½.4

In Streitigkeiten über irchentrachten muß auf Verlangen
des niederen Kirchendieners die Kirchenverwaltung den Proceß für
ihn führen; denn der Kirchenverwaltung als Vertreterin der Kirchen⸗
ſtiftung und Kirchengemeinde muß die Berechtigung und die Ver
pflichtung zuerkannt werden, für die icherung der Bezüge des
Kirchendieners ſorgen, insbeſondere ES ſich nicht Uun! die
Beitreibung einer einmaligen re  Ic) liquiden Leiſtung an den Kirchen⸗
diener handelt, ondern das ech auf den Ezug ſelbſt In rage

bom 22 pri 1881).2) Will aber der Kirchen⸗
diener ſeine Sache ſelbſt betreiben, ſo kann ſeine Legitimation ver
möge ſeines Individualrechtes auf die fällige Einzelnleiſtung zwar
nicht bezweifelt werden, ird demſelben aber die Begründung der
Forderung In Bezug auf Beſtand, Umfang oder Modalität von dem
angeblich Pflichtigen grundſätzlich beſtritten, ſo iſt durch die zur
Entſcheidung des Streites erufene Verwaltungsbehörde von mts⸗

die betheiligte Kirchenverwaltung zur Sache zu vernehmen
(V.⸗G vom Juni 1888).5

Das Weihnachts-⸗ hder Umſinggeld iſt In der ege als Leiſtung
der Schulgemeinde zu betrachten April 30
als kirchengemeindliche Abgabe iſt eS bloß dann erachten, W
deſſen Leiſtung für den Schullehrer, beziehungsweiſe Cantor und
Meßner von der Pfarrgemeinde als ſolcher rechtsförmlich über⸗

wurde. Streitigkeiten ber derartige Reichniſſe fallen Unter
Art 10, beziehungsweiſe 22 des Verwaltungsgerichtshof⸗
Geſetzes vom Januar 1888).5

Landesgeſetze betreffend die Entlohnung des Beli
gions⸗Unterrichtes an öffentlichen Volksſchulen.

N  on Leopold VBerter, 16 Chorherrn von D Florian.
Das Reichsgeſetz vom 17 Juni 1888 ſiehe Quart.⸗Schrift

1888, IV Heft enthält Im die Beſtimmung, daß
die Regelung der Bezüge der Religionslehrer den öffentlichen
Volksſchulen der Landesgeſetzgebung vorbehalten ſei Solche Landes⸗
geſetze atier vom December 1888, Verordn.Bl. des
Miniſt. U 1889, Stück II) ind Aun für Nieder⸗ und
Oberöſterreich, Salzburg, Böhmen, Mähren, Steiermark, Iſtrien
und Bukowina erfloſſen und mit Jänner 1889 ereits In Kraft
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etreten. Die wichtigſten Beſtimmungen derſelben ollen hier mög⸗
überſichtlich zuſammengeſtellt folgen.

Sämmtliche Landesgeſetze unterſcheiden zwiſchen eigenen Re
ligionslehrern mit feſten Bezügen, eigenen Religionslehrern mit Re
muneration, nd Seelſorgern, die Religions⸗Unterricht ertheilen,
und dafür eine Remuneration eziehen.

Syſtemiſirunga Eigene Religionslehrer mit feſten ezügen(
igionslehrer
eigener Re⸗

Solche können nUuL dann angeſtellt werden, wenn der an ellen
mehr als dreiclaſſigen Schulen ertheilende Unterricht mindeſtens
V Niederöſterreich 2), Salzburg ½, Böhmen (8 und
Mähren 16, in Steiermark (§ 1 ſtrien (8 und Buko
Ina (8 wöchentliche Stunden in Anſpruch nimmt.

In Oberöſterreich werden den Bürgerſchulen Iu Linz
und Steyr eigene Religionslehrerſtellen ſyſtemiſirt 6 2, alin. 2
In dieſe angeführte Minimalzahl der Unterrichtsſtunden werden mn
Böhmen 2), alzburg 6 2), Steiermark (8 2), Bukowina (§
und Mähren (8 und Iſtrien 2), die xhorten 1e zwei
Stunden eingerechnet.

eber die Syſtemiſirung der eines eigenen Religions⸗
lehrers, ſowie darüber, ob erſelbe mit einer Remuneration oder
mit feſten ezügen anzuſtellen iſt, owie ber die Lehrverpflichtung
entſcheiden die Landes⸗Schulbehörden nach Anhörung der Bezirks⸗
ſchulbehörde und Einvernehmen der betreffenden confeſſionellen Ober
behörde (für Steiermar nach 85 und ꝗ

◻.

ſtrien entſcheidet
ber Antrag der Bezirksſchulbehörde der Landesſchulrath nach Ein⸗
vernehmung des Landesausſchuſſes und der betreffenden kirchlichen
Oberbehörde“.) (Niederöſterreich 6, Oberöſterreich 7„ Salzburg

5, Bukowina 5, Böhmen 3, Mähren
Eigene mit feſten Bezügen angeſtellte Religionslehrer in bis Verpflichtung

* angeſtell⸗zu Unterrichtsſtunden wöchentlich verpflichtet, wobei Exhorten I Religions⸗
rerfür zwei Stunden gerechne werden; (in Iſtrien ſoviel Stunden

te die anderen Lehrer 6 2), MN Mähren iſt nach § 3 eine ehr⸗
leiſtung nach dem Ausmaße des für jede wöchentliche
Stunde ährlich 25 beſonders entlohnen) ſie werden für
eine beſtimmte Ule angeſtellt, können jedo „verpflichtet werden,
die Ertheilung des Religions⸗Unterrichtes auch anderen en  2  2
lichen Volksſchulen (in Mähren auch Bürgerſchulen) zu der Im

(reſp bezeichneten Zahl wöchentlicher (25) Unterrichts⸗
Unden unentgeltlich übernehmen.“ (Unteröſterreich, Oberöſterreich,
Mähren 4, Salzburg, Böhmen, Steiermark, Bukowina, Iſtrien 3

In Betreff der feſten Bezüge nd Ruhegenüſſe ſind die eigenen Bezüge der
angeſtelltenReligionslehrer den weltlichen Lehrern erſelben Schule gleichgeſtellt. Religions⸗

Bei Penſionirung wird ihnen auch die un proviſoriſcher Anſtellung lehrer und
Penſion.zurückgelegte Dienſtzeit angerechnet, ſie ſich ohne Unterbrechung
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die un definitiver Anſtellung zugebrachte Dienſtzeit anreiht
(Böhmen Unteröſterreich Oberöſterreich 8 Salzburg

Steiermark ÜUkbwina Maä ren 7 Für Unter—
öſterreich alin und Mähren alin 2 eſteht die Ver
fügung „Wenn der eigene Religionslehrer mit feſten Bezügen den
Religionsunterricht an allgemeinen Volks nd Bürgerſchulen
heilen aben ird ſo iſt erſelbe für die Bürgerſchule anzuſtellen“
für Mähren (8 alin üherdies die daß wenn
Bürgerſchule für die weltlichen Lehrer mehrere Gehaltſtufen be
ſtehen der Religionslehrer die höchſte Gehaltsſtufe einzureihen
iſt der beſtehenden Gehaltsclaſſen der elgene Religions⸗
lehrer einzureihen iſt, entſcheidet i Iſtrien (§ 6, alin. der Landes
ſchulrath Einvernehmen mit dem Landesausſchuſſe nach Maßgabe
der Wichtigkeit der betreffenden Ule Wird Einigung nicht
erzielt, entſcheidet diesfalls der Unterrichtsminiſter. In Oberöſterreich
ommt den Bürgerfchulen Linz und Steyr den Religions⸗
lehrern enn Jahresgehalt von 900 und die den weltlichen Lehrern

Beſetzung
zukommenden Dienſtalterszulagen (§ 2, alin. 2)

Clt Bezüglich der Beſetzung erledigter Religionslehrerſtellen mit
gion  lehrer
tellen mi

eſten ezügen gibt nuLr das Salzburgiſche Geſetz In den 88
eſten die näheren odalitaten Die Bezirksbehörde Stadtſchulra

Bezügen chreibt den Concurs aus Der Termin der Concurs⸗Ausſchreibung
iſt auf mindeſtens vter Wochen vom Tage der erſten Einſchaltung
IM amtlichen Landesblatte feſtzuſtellen. Verſpätet eingelangte oder
ni gehörig documentirte Geſuche elbe müſſen namentlich die
Befähigungserklärung der confeſſionellen Oberbehörde enthalten
önnen nicht berückſichtigt werden. Der Bezirksſchulrath ſendet die
mit ener Competenztabelle verſehenen Geſuche an den Landesausſchuß
als Präſentanten. Dieſſer0 den ihm meiſten geeignet ſcheinenden
aus und zeigt ihn dem Landesſchulrathe Die Präſentation darf
aber an keine Bedingung geknüpft werden nd iſt jede dieſer Be  V
ſtimmung zuwider etwa eingegangene Verpflichtung rechtsunwirkſam.
Wird die Präſentation vom Landesſchulrathe beanſtändet, iſt die
Verhandlung mit Angabe der Gründe an den Präſentations⸗Be⸗
rechtigten zurückzuleiten, der binnen vierzehn agen andere
Präſentation vornehmen oder an das Unterrichtsminiſterium recur
riren kann. Wird die Präſentation nich beanſtändet, ſo ird die
Beſtellung des Präſentirten auf die bei weltlichen Lehrern übliche
Weiſe vorgenommen. Imm der Präſentationsberechtigte binnen der
geſetzlichen 20 keine Präſſentation vor, ſo ＋ für dieſen Fall der
Landesſchulrath Iu eine 8 Ern

In Iſtrien gelten rückſichtlich der Beſetzung olcher Stellen IM
Allgemeinen die Beſtimmungen des Landesgeſetzes vom November
1874, Nr
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Remune—b) und Eigene Religionslehrer mit Remuneration und rationen.

Seelſorger.
Die Remunerationen werden von der Landes⸗Schulbehörde be⸗

meſſen.
In Böhmen 7) nach Anhörung der Bezirks⸗Schulbehörde, m Oberöſter⸗

ret Iim Einvernehmen mit der confeſſionellen Oberbehörde und Zuſtimmung
des Landesausſchuſſes, V alzburg 15), Bukowina und Iſtrien

Fall Fall nach Anhörung der ezirksſchulbehörde nach einem mit dem
Landesausſchuſſe vereinbarten Maßſtabe Wird eine Einigung nicht erzielt, ent
cheidet der Unterrichtsminiſter, iun Steiermark 6 nach A  2  Inhörung der Bezirks⸗
Schulbehörde einverſtändlich mit dem Landesausſchuſſe von Fall ù Fall, in Mähren
8 6 nach Anhörung der Bezirks⸗Schulbehörde imM Einvernehmen mit der be⸗
treffenden confeſſionellen Oberbehörde

Die Höhe der Remunerationen iſt In den einzelnen Kronländern Remuneration.  Höhe der
verſchieden und beträgt:

In Böhmen (8 125 für eigene Religionslehrer 17⁴½5 des Lehrer⸗
gehaltes der betreffenden Schulgemeinde für eine wöchentliche nter.
richtsſtunde; für die Remuneration der Seelſorgsgeiſtlichkeit iſt am

Schluſſ eines jeden Schuljahres anzuweiſen und bei Berechnung
derſelben der Betrag von —0˙⁵50 für jede ertheilte Unterrichtsſtunde
zur Grundlage nehmen;

In Niederöſterreich darf nach die Höhe der Remune⸗—
ration, die vom Landesſchulrathe emeſſen wird, bei eigenen Religions⸗
ehrern für jede wöchentliche Unterrichtsſtunde olgende Jahresbeträge
W überſchreiten: Volksſchulen Gehaltsclaſſe 12, Ge⸗
haltsclaſſe fl., Gehaltsclaſſe Bürgerſchulen
Die Remuneration für Ertheilung des Religions⸗Unterrichtes urch
Seelſorger ird laut nach dem Maßſtabe des von der
Landes⸗Schulbehörde emeſſen „Die Seelſorger können mit Remu⸗
nerationen ausgeſtattete Religionsſtunden erſt dann zugewieſen
halten, wenn ſie die von ihnen unentgeltlich übernehmenden Re
ligionsſtunden In den unteren Claſſen einer mehr dreiclaſſigen
bder In einer minderclaſſigen allgemeinen Volksſchule bei einem Er
forderniſſe von weniger als zehn wöchentlichen Stunden im vollen
Umfange und bei einem Mehrerforderniſſe bis einem Ausmaße
von zehn Uunden beſorgen“ (8 9, alin. 200

uvn Oberöſterreich 10) ind die Remunerationen ſo
bemeſſen ſowohl für eigene Religionslehrer, als auch für Seelſorger),
daß in der ege die jährliche Entlohnung für jede wöchentliche
Lehrſtunde allgemeinen Volksſchulen ud den Bürger⸗
ſchulen nicht überſchreitet;

In Steiermark (5 beträgt die Remuneration für beide
Kategorien von Religionslehrern ein Hundertſte des mit der
eines ehrers an der betreffenden verbundenen Monats
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gehaltes für jede remunerirende Lehrſtunde wobei ſich etwa E

gebende Bruchtheile zu entfallen haben;
In ähren 8 iſt die Remuneration für elgene Religions⸗

lehrer mit 2  —— für jede wöchentliche Unterrichtsſtunde zu bemeſſen
Für Seelſorger iſt von der Lande Schulbehörde nach Anhörung
der Bezirks⸗Schulbehörde ernne Remuneration gewähren, elche

Wegen

hädi⸗
mit 15 jährlich für jede wöchentliche Unterrichtsſtunde bemeſſen iſt.

gungen
Die anläßlich der Ertheilung des Religions⸗Unterrichtes außer  —  —

halb des Wohnortes des Religionslehrers gewährenden Weg
entſchädigungen eſtimm die Landes Schulbehörde nach Anhörung
der Bezirks Schulbehörde nach Emem mit dem Landesausſchuſſe zu
vereinbarenden abe Iun Oberöſterreich (8 alin Nieder
öſterreich (§ 10) Salzburg 150 Steiermark (§ Bukowina
(§ Mähren ( 10) Iſtrien 6 40, Oberöſterreich In
„mit V  Id) auf die Entfernung angemeſſene Transportmittel bei  —  —
zuſtellen oder billige Wegentſchädigungen zu gewähren“ un Böhmen
aber „bei ſolchen Schulen die mindeſtens Kilometer von der
ordentlichen Wohnung des Religionslehrers entfernt ſind 16 nach
den localen Verhältniſſen bis kr für jeden Kilometer des
zurückgelegten Hin nd Rückweges zu bewilligen“

Die auf run der bisherigen Vorſchriften den öffentlichen
Concurrenzfactoren erwachſenen Verpflichtungen zur Beſtreitung der
mM dieſen Geſetzen behandelten eſten Bezüge Remunerationen nd
Wegentſchädigungen erlö chen

Die vor der Wirkſamkei dieſer Geſetze definitiv angeſtellten
Religionslehrer dürfen durch dieſes Geſetz keine Verminderung

threr derzeitigen Bezüge oder der ihnen erwachſenen Ruhegenuß
Anſprüche erleiden; die Lehrverpflichtung derſelben kann jedoch nach
Maßgabe dieſer Geſetze geänder werden (Böhmen 10, Uter
öſterreich 14, Oberöſterreich 13, Salzburg Mähren 8 13,
Iſtrien

Die Uachahmung der Heiligen.
Eine iſche Studie

Oon Dr Max Er Spiritual IUI Seminar 65 Klagenfurt
„Wenn man einmal recht begreifen vollte brin die Nach

ahmung der eiligen beſteht!“ Mit dieſen Worten ſchließt der ver⸗—
dienſtvolle ehen Buche „der Weg unern Frieden
das Capitel welches der Nachahmung des Beiſpieles der eiligen
handelt Er hat I dieſem Capitel einige ſehr gute Winke über

el Capitel


